
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen 5. Januar 2025  

 
Mandantenbrief Dezember 2025 / Januar 2026 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
 
Allgemein 

· Steueränderungsgesetz 2025 vom Bundesrat verabschiedet 
· Neue Regeln zur E-Rechnungspflicht 
· Steuerhinterziehungsbekämpfung: Datenpaket-Auswertung zu Krypto-Geschäften 

 
Einkommensteuer 

· Kryptowerte 2025 für Privatanleger 
· Verlust durch Trickbetrug kann nicht als außergewöhnliche Belastung geltend 

gemacht werden 
 

Lohn und Gehalt 
· Elektromobilität: Stromkosten für Elektro-Dienstwagen ab 2026 
· Pauschalversteuerung des geldwerten Vorteils aus einem Firmenfitnesspro-

gramm 
· Gesetzlicher Mindestlohn steigt in zwei Stufen 
· Steuerbonus durch Aktivrente 
· Sachbezugswerte ab 01.01.2026 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 

Termine Steuern/Sozialversicherung Januar/Februar 2026 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

12.01.20261 10.02.20262 

Umsatzsteuer 12.01.20263 10.02.20264 
Umsatzsteuer 
Sondervorauszahlung 

Entfällt 10.02.2026 

Ende der Schon-
frist obiger Steu-
erarten bei Zah-
lung durch: 

Überweisung5 15.01.2026 13.02.2026 
Scheck6 12.01.2026 10.02.2026 

Gewerbesteuer Entfällt 16.02.2026 
Grundsteuer Entfällt 16.02.2026 
Ende der Schon-
frist obiger Steu-
erarten bei Zah-
lung durch: 

Überweisung5 Entfällt 19.02.2026 
Scheck6 Entfällt 16.02.2026 

Sozialversicherung7 28.01.2026 25.02.2026 

Kapitalertragsteuer, Solidar-
itätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das 

vorangegangene Kalenderjahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfrist-

verlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
26.01.2026/23.02.2026, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fällig-
keitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 



 
Allgemein 

Steueränderungsgesetz 2025 vom Bundesrat verabschiedet 

Der Bundesrat hat am 19.12.2025 das Steueränderungsgesetzes beschlossen. Es kann nun 
vom Bundespräsidenten ausgefertigt werden. Anschließend wird es im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht. Es tritt überwiegend zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
Das Gesetz enthält u. a. folgende steuerrechtliche Maßnahmen:  
 
· Die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie wird ab dem 01.01.2026 dauerhaft auf 7 % 

reduziert werden.   

· Durch die Anhebung der Entfernungspauschale auf 38 Cent wird die Entlastung für Fernpendler 
verstetigt werden. Aus Gründen der Gleichbehandlung sollen ab dem ersten Entfernungskilometer 
38 Cent für alle Steuerpflichtigen gewährt werden. Gleiches gelte auch für diejenigen Steuerpflich-
tigen, bei denen eine beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung anzuerkennen ist. 

· Mit der Aufhebung der zeitlichen Befristung der Mobilitätsprämie werden zudem Steuerpflichtige 
mit geringeren Einkünften auch nach 2026 weiterhin die Mobilitätsprämie erhalten. 

· Vorgesehen ist außerdem die Anhebung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale. Die Steuer-
pauschale für Übungsleiter wird von 3.000 auf 3.300 Euro angehoben werden, die für ehrenamt-
lich Tätige von 840 auf 960 Euro. So viel wird man künftig durch sein Engagement einnehmen 
dürfen, ohne darauf Steuern zahlen zu müssen. Das betrifft z. B. Chorleiter, Trainer in Sportverei-
nen oder ehrenamtliche Pfleger. 

· Prämien für Medaillengewinne bei Olympischen Spielen werden steuerfrei gestellt.  

· Des Weiteren werden Gewerkschaftsmitglieder ihren Beitrag künftig zusätzlich zu bestehenden 
Pauschbeträgen und Werbungskosten vom zu versteuernden Einkommen abziehen können. 

· Außerdem verdoppelte der Finanzausschuss die Höchstbeträge für Spenden an politische Partei-
en, die steuerlich geltend gemacht werden können (3.300 Euro, bei Zusammenveranlagung 6.600 
Euro, im Falle einer Steuerermäßigung nach § 34g EStG 1.650 Euro bzw. bei Zusammenveranla-
gung 3.300 Euro).  

· Zudem werden sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins künftig steuerbegünstigt behandelt, 
wenn die Einnahmen einschließlich der Umsatzsteuer 50.000 Euro im Jahr nicht übersteigen. Bis-
her lag die Grenze bei 45.000 Euro.  

· Darüber hinaus wird die Freigrenze für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb auf 
50.000 Euro angehoben. 

· Anhebung der Freigrenze bei der Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung auf 100.000 Euro. 

· Weitere Änderungen betreffen u. a. die Typisierung der Unterkunftskosten bei einer doppelten 
Haushaltsführung im Ausland; den Verlustabzug bei der Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft nach § 32c EStG; die steuerliche Behandlung von Betriebsveranstaltungen; 
die Durchschnittssatzgrenze bei der Umsatzsteuer (§ 23a Abs. 2 UStG); die Gemeinnützigkeit des 
E-Sports; sowie der Verzicht auf eine Sphärenzuordnung von Einnahmen bei Körperschaften mit 
Einnahmen unter 50.000 Euro. 

Neue Regeln zur E-Rechnungspflicht 

Das Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF-Schreiben) vom 
15.10.2025 (Az. III C 2 - S-7287-a/00019/007/243) stellt Änderungen und Ergänzun-
gen zum BMF-Schreiben vom 15.10. 2024 zur Einführung der obligatorischen E-
Rechnung für B2B-Umsätze zwischen inländischen Unternehmern ab dem 
01.01.2025 dar.  



 
Diese Anpassungen präzisieren und erweitern die Anforderungen an die E-
Rechnung und behandeln insbesondere die technischen Vorgaben sowie die Fol-
gen von Formatfehlern. 
Grundsätzliches zur Rechnungsstellung 
Rechnungsstellungspflicht besteht? 
Wenn ein Unternehmer eine Lieferung oder eine sonstige Leistung ausführt, ist er 
grundsätzlich berechtigt, eine Rechnung auszustellen. Eine Rechnung muss ausge-
stellt werden, wenn die Leistung nicht nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG steuerfrei ist und 
eine der folgenden Fallgruppen zutrifft: 
· Die Leistung wird an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen erbracht. 

· Die Leistung wird an eine juristische Person erbracht, auch wenn diese nicht Unternehmer ist. 

· Im Zusammenhang mit einem Grundstück wird eine steuerpflichtige Leistung (Werklieferung oder 
sonstige Leistung) an einen Empfänger erbracht, der nicht bereits unter die Punkte 1 oder 2 fällt. 

Frist für die Ausstellung:  
Eine Rechnung muss regelmäßig innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung 
der Leistung ausgestellt werden. Bei Voraus- oder Anzahlungsrechnungen muss die 
Rechnung innerhalb von sechs Monaten nach Vereinnahmung des Entgelts oder 
Teilentgelts ausgestellt werden. 
Verpflichtung zur E-Rechnung:  
Bei Umsätzen zwischen inländischen Unternehmern muss regelmäßig eine E-
Rechnung verwendet werden. 
Wer kann die Rechnung ausstellen? 
Eine Rechnung kann ausgestellt werden: 
· Durch den leistenden Unternehmer selbst, 

· Durch einen beauftragten Dritten, der im Namen und für Rechnung des Unternehmers abrechnet 
(§ 14 Abs. 2 Satz 7 UStG), 

· Durch den Leistungsempfänger (Gutschrift gemäß § 14 Abs. 2 Satz 5 UStG), 

Änderungen und Ergänzungen im BMF-Schreiben vom 15.10.2025 

1. Formatfehler und deren Auswirkungen 
· Formatfehler:  

Eine E-Rechnung, die nicht den technischen Vorgaben des § 14 Abs. 1 Satz 6 UStG entspricht, 
wird nicht als gültige E-Rechnung anerkannt, sondern als sonstige Rechnung unter den Vorga-
ben des § 14 Abs. 1 Satz 1 UStG behandelt. Formatfehler können vorliegen, wenn die Rechnung 
entweder nicht den zulässigen Syntaxen entspricht oder keine vollständige und richtige Da-
tenextraktion ermöglicht. 

· Technische Anforderungen: 

Die Datei muss einem strukturierten Format wie XRechnung oder ZUGFeRD entsprechen. Ein 
bloßes PDF reicht nicht aus, wenn es keine entsprechende XML-Datenstruktur enthält. 

2. Verpflichtende E-Rechnung für Gutschriften und Rechnungen (§ 14 Abs. 2 
Satz 5 UStG) 

· Gültigkeit der E-Rechnungspflicht für Gutschriften:  

Die Regelungen zur verpflichtenden Verwendung von E-Rechnungen gelten nicht nur für die 
Rechnungsausstellung, sondern auch für Gutschriften gemäß § 14 Abs. 2 Satz 5 UStG. D. h., 
dass auch Gutschriften, die als Rechnungen behandelt werden, in einem strukturierten elekt-
ronischen Format ausgestellt werden müssen, um den Anforderungen des § 14 Abs. 1 Satz 6 
UStG gerecht zu werden. 

3. Kleinbetragsrechnungen, Kleinunternehmer und Fahrausweise 
· Abweichende Regelungen: 



 
Rechnungen, deren Gesamtbetrag 250 Euro nicht übersteigt (Kleinbetragsrechnungen), Rech-
nungen von Kleinunternehmern sowie Fahrausweise, die für die Beförderung von Personen aus-
gestellt werden, können abweichend von der Verpflichtung in § 14 Abs. 2 Satz 2 Nummer 1, 2. 
Halbsatz UStG immer als sonstige Rechnung ausgestellt und übermittelt werden. Dies gilt gemäß 
den Regelungen in § 33 Satz 4, § 34 Abs. 1 Satz 2 und § 34a  
Satz 4 UStDV. 

4. Validierung von E-Rechnungen 
· Eine Validierung der E-Rechnung prüft, ob die Rechnung den technischen Anforderungen ent-

spricht und korrekt formatiert ist. Diese Validierung unterstützt den Empfänger bei der Prüfung, er-
setzt jedoch nicht die ihm obliegende Pflicht, die Rechnung auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
zu überprüfen. 

- Gemäß Abschnitt 15.2a Abs. 6 und 15.11 Abs. 3 UStAE bleibt es die Verantwortung 
des Empfängers, sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen (z. B. Steuersatz, Betrag, 
Leistungsbeschreibung) korrekt sind und die Rechnungen den erforderlichen steuerrechtlichen 
Vorgaben entsprechen. 

5. Rechtliche Konsequenzen von Formatfehlern 
· Keine steuerlichen Vorteile:  

Wird ein Formatfehler festgestellt, gilt die Rechnung als sonstige Rechnung unter den Vor-
gaben des § 14 Abs. 1 Satz 1 UStG und erfüllt nicht die Anforderungen des § 14 Abs. 1 
Satz 6 UStG. Diese Rechnungen sind von den steuerlichen Erleichterungen der E-Rechnung 
(wie z. B. dem Vorsteuerabzug) ausgeschlossen. 

6. Praktische Umsetzung 
· Unternehmen sollten sicherstellen, dass ihre Rechnungsstellungssysteme und Archivierungs-

lösungen die neuen technischen Anforderungen erfüllen. Dies kann durch die Implementierung 
einer geeigneten Validierungssoftware zur Prüfung der Rechnungen vor deren Versand erfol-
gen.  

Hinweis 

Mit den Anwendungen auf der DATEV E-Rechnungsplattform heben Sie Ihre digitalen Rech-
nungsprozesse auf die nächste Stufe und gestalten den Rechnungsdatenaustausch mit Ihren 
Geschäftspartnern künftig noch komfortabler. Besonders interessant: Unterstützungspaket E-
Rechnung. 

www.datev.de/e-rechnung 

Steuerhinterziehungsbekämpfung: Datenpaket-Auswertung zu Krypto-Geschäften 

Gewinne aus der Veräußerung von Kryptowerten im Privatvermögen (z. B. Ether und 
Bitcoin) sind innerhalb der einjährigen Veräußerungsfrist steuerpflichtig und in der 
Einkommensteuererklärung anzugeben. Auch Tätigkeiten wie Mining, Forging, Sta-
king oder Lending im Zusammenhang mit Kryptowerten im Privatvermögen müssen 
angegeben werden. 
Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) verschärft seine 
Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Kryptowährungen. 
Grundlage ist ein zweites umfangreiches Datenpaket über den Handel mit Kryp-
towährungen aus dem gesamten Bundesgebiet, welches dem LBF NRW aktuell zur 
Auswertung vorliegt. Die Daten werden aufbereitet und anschließend bundesweit zur 
weiteren steuerlichen Bearbeitung an die zuständigen Stellen verteilt. 



 
Einkommensteuer 

Kryptowerte 2025 für Privatanleger – ein genauerer Blick auf das BMF-Schreiben vom 
März 2025 

Grundsätzlich: Mit Schreiben vom 06.03.2025 hat das Bundesministerium der Fi-
nanzen (BMF) die ertragsteuerliche Behandlung von Kryptowerten neu gefasst und 
die Fassung von 2022 ersetzt. Der Begriff „Kryptowerte“ dient nun als Oberbegriff; 
das Schreiben ist für Praxis und Deklaration maßgeblich. Für private Anleger bleiben 
Kryptowerte regelmäßig immaterielle Wirtschaftsgüter; Veräußerungsgewinne sind – 
bei Einhaltung der Haltefrist – als private Veräußerungsgeschäfte zu beurteilen. Für 
betriebliche Fälle gelten die allgemeinen Grundsätze des Betriebsvermögens. 
Einordnung: Payment-Token dienen der Zahlung und führen im Privatvermögen 
typischerweise bei Verkauf/Tausch zu § 23-Gewinnen oder -Verlusten, die in der 
Steuererklärung anzugeben sind; Utility-Token gewähren Nutzungsrechte, Security-
Token können – je nach Ausgestaltung – Kapitalerträge oder Kapitalgewinne nach § 
20 EStG begründen. Maßgeblich ist stets die rechtliche und wirtschaftliche Ausge-
staltung des einzelnen Tokens, nicht dessen Bezeichnung im Markt. 
Für private Veräußerungsgeschäfte gilt weiterhin die einjährige Haltefrist. Wird inner-
halb von zwölf Monaten nach Anschaffung verkauft oder getauscht (einschließlich 
Tausch in andere Kryptowerte), ist der Gewinn steuerpflichtig - hierbei gilt jedoch ei-
ne Freigrenze von 1.000 Euro ab 2024, darüber hinaus ist der Gesamtgewinn voll 
steuerpflichtig (kein Freibetrag). Wird nach Ablauf der einjährigen Haltefrist verkauft, 
bleibt der Gewinn steuerfrei. Die Regelungen des BMF-Schreibens stellen dafür die 
Leitplanken bereit; die Einzelheiten ergeben sich aus der Einordnung des jeweiligen 
Tokens und der konkreten Transaktion. Vorrangig für die korrekte Besteuerung ist 
die Einzelbetrachtung je Einheit. Ist diese nicht möglich, gilt für die Haltefrist die FiFo-
Methode (First in, First out), für die Wertermittlung ist die Durchschnittsmethode vor-
gesehen, als Vereinfachung kann auch FiFo unterstellt werden. Praktikabel sind kon-
sistente Verfahren zur Verbrauchsfolge, wenn eine Einzelzuordnung nicht möglich 
ist. Fehlende oder widersprüchliche Unterlagen gehen in der Regel zu Ihren Lasten. 
Die Betrachtung erfolgt walletbezogen und ist je Handelsbezeichnung bis zur voll-
ständigen Veräußerung beizubehalten. Steuerreports von Börsen oder Tools können 
verwendet werden, müssen aber plausibel und überprüfbar sein, vollständige Trans-
aktionsübersichten sollten frühzeitig gesichert werden. 

Beispiel 

Eine Privatperson erwirbt am 10.04.2025 für 10.000 Euro 0,25 BTC und verkauft diese am 
30.11.2025 für 13.400 Euro. Der Gewinn von 3.400 Euro ist - da er innerhalb der Jahresfrist 
realisiert wird - steuerpflichtig nach § 23 EStG. Parallel fließen im Oktober 2025 Staking-Erträge 
in Form von 0,8 ETH zu; am Zuflusstag beträgt der Marktwert 1.800 Euro. Diese 1.800 Euro 
sind – je nach Ausgestaltung – als laufende Einkünfte zu erfassen (im  

Privatbereich regelmäßig sonstige Einkünfte; im Betriebsvermögen Betriebseinnahmen). Würde 
der BTC-Verkauf erst ab dem 11.04.2026 erfolgen, wäre der Veräußerungsgewinn privat steu-
erfrei; die Staking-Erträge bleiben davon unberührt. 

Nachweispflichten: saubere Kursumrechnung in Euro, lückenlose Wallet-
/Exchange-Belege, klare Trennung von Privat- und Betriebsvermögen und – bei 
Security-Token – die Möglichkeit, dass Einkünfte aus Kapitalvermögen vorliegen. 
 
 



 

Hinweis 

Im BMF-Schreiben wird mehr oder weniger deutlich darauf hingewiesen, dass eine erweiterte 
Mitwirkungspflicht verlangt wird.  

So wird z. B. schon jetzt beim Handel über eine ausländische Handelsplattform eine erweiterte 
Mitwirkungspflicht verlangt. Wenn z. B. Walletbestände bestehen, müssen Steuerpflichtige die-
se seit dem 01.01.2025 zum jeweiligen Veranlagungszeitpunkt (31.12.2025) mit Vorjahr doku-
mentiert vorlegen können. 

 

Abzugsfähigkeit von Betriebsausgaben für „Incentive-Reisen“ von angestellten und 
freien Versicherungsvermittlern 

Lobt ein Versicherungsunternehmen gegenüber angestellten und freien Vermittlern 
im Rahmen eines Vertriebswettbewerbs für das Erreichen bestimmter Vertriebsziele 
neben den regulären Vergütungen touristisch ausgestaltete sog. Incentive-Reisen 
(inkl. Ausflüge, Stadtrundfahrten, Restaurantbesuche, Einkäufen mittels bereitgestell-
ter Gutscheine sowie Segeltörns) aus, so unterliegen die Aufwendungen nicht dem 
Abzugsverbot nach § 4 Abs. 5 EStG (Az. 10 K 101/21).  
Das beklagte Finanzamt behandelte 30 % der Bewirtungskosten als nicht abziehbar. 
Das Finanzgericht Köln erkannte die Aufwendungen dagegen in voller Höhe als Be-
triebsausgaben an. Es habe sich um eine Gegenleistung für die erfolgreiche Vermitt-
lung von Versicherungen gehandelt. 

Verlust durch Trickbetrug kann nicht als außergewöhnliche Belastung geltend ge-
macht werden 

Die 77 Jahre alte Klägerin erhielt von einem vermeintlichen Rechtsanwalt einen Tele-
fonanruf, der angab, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. 
Die deshalb drohende Untersuchungshaft könne durch Zahlung einer Kaution von 
50.000 Euro vermieden werden. Die Klägerin hob daher diesen Betrag von ihrer 
Bank in bar ab und übergab ihn einem Boten. Nachdem sie den Trickbetrug durch-
schaut hatte, erstattete sie Strafanzeige. Das Strafverfahren wurde jedoch einge-
stellt, weil die Täter nicht ermittelt werden konnten. Das Finanzamt die geltend ge-
machten außergewöhnlichen Belastungen aus dem Betrugsverlust im Wesentlichen 
nicht, mit der Begründung, dass der Klägerin zumutbare Handlungsalternativen zur 
Verfügung gestanden hätten. Die Klägerin trug dagegen vor, dass sie sich aufgrund 
der Täuschung in einer Zwangslage befunden habe.  
Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte keinen Erfolg (Az. 1 K 360/25). Die 
Aufwendungen seien zunächst nicht außergewöhnlich, da sich bei der Klägerin ein 
allgemeines Lebensrisiko verwirklicht habe. Sie sei Opfer einer Betrugsmasche ge-
worden, die potenziell jeden treffen könne, auch wenn viele Angerufene den Be-
trugsversuch schnell durchschauten. Darüber hinaus fehle es auch an der Zwangs-
läufigkeit. Hierbei zog das Gericht die zu Erpressungen ergangene Rechtsprechung 
heran. Da die Zwangslage objektiv zu beurteilen sei und vorliegend keinerlei Gefahr 
für die Tochter der Klägerin vorgelegen habe, sei es der Klägerin objektiv zumutbar 
gewesen, zunächst zu ihrer Tochter oder zur Polizei Kontakt aufzunehmen. Selbst 
wenn die vorgegebene Verhaftung der Tochter gedroht hätte, wäre es zumutbar ge-
wesen, den Betrag nicht zu zahlen, da eine den rechtsstaatlichen Vorschriften ent-
sprechende Anordnung der Untersuchungshaft in Deutschland keine Gefahr für Leib 



 
und Leben darstelle. Vor diesem Hintergrund hat das Gericht die Frage der sittlichen 
Verpflichtung zur Übernahme der Kaution für die Tochter offengelassen und deren 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht aufgeklärt. Das Gericht hat die Revi-
sion zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

Keine Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau, wenn Einfamilienhaus abgeris-
sen und durch Neubau ersetzt wird 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Sonderabschreibung für Mietwoh-
nungsneubau nach § 7b des Einkommensteuergesetzes nicht zu gewähren ist, wenn 
ein Einfamilienhaus abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird. Die Steuerför-
derung setzt vielmehr voraus, dass durch die Baumaßnahme bisher nicht vorhande-
ne Wohnungen geschaffen werden. Dies erfordert eine Vermehrung des vorhande-
nen Wohnungsbestands (Az. IX R 24/24). 
Der Klägerin gehörte ein vermietetes Einfamilienhaus. Nachdem sie sich zum Abriss 
des sanierungsbedürftigen, aber noch funktionsfähigen Hauses entschlossen hatte, 
stellte sie im Jahr 2019 einen Bauantrag für ein neues Einfamilienhaus. Im Juni 2020 
ließ sie das alte Haus abreißen. Ab Juli 2020 wurde der Neubau errichtet, den die 
Klägerin ebenfalls vermietete. Das Finanzamt berücksichtigte die reguläre Abschrei-
bung, lehnte jedoch die beantragte Sonderabschreibung nach § 7b EStG ab. Die 
Klage blieb erfolglos. 

Lohn und Gehalt 

Elektromobilität: Stromkosten für Elektro-Dienstwagen ab 2026 

Arbeitnehmer, die den Dienstwagen auf eigene Kosten laden, können sich diese 
Kosten vom Arbeitgeber im Wege des Auslagenersatzes grundsätzlich steuerfrei er-
statten lassen (§ 3 Nr. 50 EStG). Bisher lässt das Bundesfinanzministerium (BMF) 
zur Vereinfachung eine monatliche Pauschalierung zu. Für reine E-Dienstwagen mo-
natlich 30 Euro (bei Bestehen einer zusätzlichen Lademöglichkeit beim Arbeitgeber) 
bzw. monatlich 70 Euro (bei Fehlen einer Lademöglichkeit beim Arbeitgeber. Mit dem 
neuen BMF-Schreiben vom 11.11.2025 werden diese Pauschalen mit Wirkung zum 
Jahresende 2025 ohne Übergangsregelung abgeschafft (Az. IV C 5 - S-
2334/00087/014/013). 
Das Schreiben gilt für alle noch offenen Fälle und ersetzt das alte Schreiben aus 
dem Jahr 2020. Die neuen Regeln gelten grundsätzlich für den Zeitraum vom 
01.01.2017 bis zum 31.12.2030. Im Mittelpunkt steht die steuerliche Förderung der 
Elektromobilität. 
Wenn ein Arbeitgeber seinen Beschäftigten erlaubt, ihr Elektro- oder Hybridauto im 
Betrieb kostenlos oder vergünstigt zu laden, ist dieser Vorteil steuerfrei (§ 3 Nr. 46 
EStG). 
Das gilt auch, wenn der Arbeitgeber die Ladevorrichtung (z. B. eine Wallbox) vo-
rübergehend kostenlos oder vergünstigt zur privaten Nutzung überlässt. 
Wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine private Ladestation schenkt oder Zu-
schüsse dafür zahlt, kann er dafür die Lohnsteuer pauschal mit 25 % erheben (§ 40 
Abs. 2 Nr. 6 EStG). 
Voraussetzung ist immer, dass diese Vorteile zusätzlich zum normalen Lohn gewährt 
werden – also nicht im Rahmen einer Gehaltsumwandlung. 
Arbeitnehmer, die selbst Stromkosten tragen, können sich diese vom Arbeitgeber 
erstatten lassen. Bei Dienstwagen ist diese Erstattung steuerfrei. Zur Vereinfachung 



 
kann ab 2026 eine Strompreispauschale verwendet werden, die sich am Durch-
schnittsstrompreis privater Haushalte orientiert. 
Für Arbeitgeber gelten vereinfachte Aufzeichnungsregeln: Die steuerfreien Vorteile 
müssen nicht im Lohnkonto vermerkt werden; Belege über Anschaffungskosten und 
Zuschüsse sind aber aufzubewahren. 

Hinweis 

Ob die Abschaffung der 30 Euro-Pauschale für Stromladekosten ab 01.01.2026 rechtlich zuläs-
sig ist bleibt abzuwarten, da der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wohl bis an seine Grenzen 
ausgereizt wird. Ein Beitrag zur Entbürokratisierung ist es zweifelsfrei nicht! 

Pauschalversteuerung des geldwerten Vorteils aus einem Firmenfitnessprogramm: 
Ermittlung des geldwerten Vorteils je Mitarbeiter 

Ein Unternehmen mit knapp 300 Mitarbeitern hatte seit 2011 mit einem Fitnessstudio 
eine Firmenfitness-Mitgliedschaftsvereinbarung abgeschlossen. Danach waren die 
Mitarbeiter des Unternehmens zum Besuch der Gesundheits-, Fitness- und Well-
nessverbundanlagen berechtigt. Die Vergütung erfolgte auf Basis der Mitarbeiterzahl 
des Arbeitgebers. Das Unternehmen ging davon aus, dass der geldwerte Vorteil für 
die Mitarbeiter unterhalb der Freigrenze von 44 Euro (§ 8 Abs. 2 EStG) im Kalen-
dermonat lag. Nach einer Lohnsteuer-Außenprüfung durch das Finanzamt vertrat der 
Prüfer die Ansicht, dass den Mitarbeitern ein geldwerter Vorteil zufließe, der die Frei-
grenze von 44 Euro pro Monat überschreite und daher lohnsteuerpflichtig sei. Das 
beklagte Finanzamt wollte den geldwerten Vorteil anhand der im Vertrag genannten 
Lizenzen (27 Lizenzen zu je 50,28 Euro) berechnen. Die Klägerin blieb bei ihrer Auf-
fassung, dass es auf die Anzahl der nutzungsberechtigten Mitarbeiter und nicht auf 
die Lizenzen ankomme. Es habe keine feste Zuteilung von Lizenzen zu einzelnen 
Nutzern bestanden. 
Das Niedersächsische Finanzgericht entschied zu Gunsten des klagenden Unter-
nehmens (Az. 3 K 10/24). Der für den vorliegenden Fall tatsächlich maßgebliche Be-
wertungsmaßstab richte sich nach den an dem Firmenfitnessprogramm teilnehmen-
den Mitarbeitern. Stelle man auf alle Mitarbeiter der Klägerin ab, die auf Grund eines 
genutzten Freischaltcodes berechtigt seien, bei allen Verbundanlagen Fitnessstudios 
zu trainieren, so ergebe sich, dass für die an dem Fitnessprogramm teilnehmenden 
trainingsberechtigten Arbeitnehmer in keinem der streitbefangenen Zeiträume (2012-
2018) die Freigrenze von 44 Euro im Kalendermonat überschritten werde (§ 8 Abs. 2 
Satz 11 EStG). Daher sei eine pauschale Versteuerung nach § 37b EStG nicht ge-
rechtfertigt. Die Entscheidung ist rechtskräftig. 
 
 
 

Neue Rechengrößen in der Sozialversicherung: voraussichtliche Beitragsbemes-
sungsgrenze 2026  

Zum 01.01.2026 sollen die Beitragsbemessungsgrenzen (BBG) in der gesetzlichen 
Kranken- und Rentenversicherung erhöht werden. Auf Grundlage gesetzlicher Best-
immungen orientiert sich die Berechnung an der Entwicklung der Einkommen.  



 
In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im Jahr 2026 soll die BBG auf 
5.812,50 Euro monatlich (69.750 Euro jährlich) steigen. Für die soziale Pflegever-
sicherung gelten die gleichen Werte. 
Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung soll 
von 73.800 Euro (2025) auf 77.400 Euro angehoben werden. 
Die BBG in der allgemeinen Rentenversicherung und in der Arbeitslosenversi-
cherung soll um 400 Euro, also auf 8.450 Euro monatlich angehoben werden, jähr-
lich sind dies 101.400 Euro. In der knappschaftlichen Rentenversicherung beträgt 
sie 124.800 Euro jährlich bzw. 10.400 Euro monatlich. 
Zum 01.01.2025 ist die Rechtskreistrennung in „Ost“ und „West“ bei den Meldungen 
entfallen. Seitdem gelten für die gesamte Bundesrepublik einheitliche Rechengrö-
ßen. 
Das vorläufige Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung beträgt für das 
Jahr 2026 51.944 Euro. 
Nachdem das Bundeskabinett am 08.10.2025 die Verordnung über maßgebende 
Rechengrößen der Sozialversicherung für 2026 beschlossen hat, bedarf es nun noch 
der Zustimmung des Bundesrates (voraussichtlich am 21.11.2025). 

Gesetzlicher Mindestlohn steigt in zwei Stufen 

Das Bundeskabinett hat den Weg für die Erhöhung des Mindestlohns freigemacht 
bzw. die „Fünfte Mindestlohnanpassungsverordnung“ beschlossen.  
Hierzu teilte die Bundesregierung mit: 
· Zum 01.01.2026 steigt der gesetzliche Mindestlohn auf 13,90 Euro brutto pro Stunde, zum 

01.01.2027 auf 14,60 Euro brutto pro Stunde. Damit steigt der Mindestlohn zunächst um 8,42 
Prozent und im Folgejahr um weitere 5,04 Prozent - insgesamt also um 13,88 Prozent. 

· Im Juni 2025 hatte die unabhängige Mindestlohnkommission ihre Vorschläge für die Anpassung 
des gesetzlichen Mindestlohns vorgelegt. Das Kabinett hat die Anpassungen per Verordnung be-
schlossen - damit können sie wirksam werden. 

· Auch die Minijob-Grenze wird zum 01.01.2026 steigen. Aktuell liegt sie bei monatlich 556 Euro 
brutto. Der gesetzliche Mindestlohn gilt auch für Minijobber. Damit eine Wochenarbeitszeit von 
zehn Stunden möglich ist, steigt die Grenze für geringfügige Beschäftigungen mit jeder Mindest-
lohnerhöhung. So wird sichergestellt, dass bei einem höheren Stundenlohn die Arbeitszeit nicht 
gekürzt werden muss. 

Steuerbonus durch Aktivrente 

Die Aktivrente soll voraussichtlich am 01.01.2026 in Kraft treten, nachdem das Ge-
setzgebungsverfahren abgeschlossen ist. Eine Evaluation der Maßnahme ist nach 
zwei Jahren geplant, um die Auswirkungen zu überprüfen und gegebenenfalls An-
passungen vorzunehmen. Die Aktivrente ist eine neue Regelung, die es Rentnern 
ermöglicht, bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzu zu verdienen und die die 
Erwerbstätigkeit im Alter fördern soll.  
Die Regelung gilt für sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer, die die Regelalters-
grenze erreicht haben. Dies schließt Personen ein, die eine reguläre Rente beziehen 
oder den Rentenbezug aufschieben. Selbstständige, Freiberufler, Land- und Forst-
wirte sowie Beamte sind von dieser Regelung ausgeschlossen. 
 
 
 



 
Sachbezugswerte ab 01.01.2026 

Die monatlichen und kalendertäglichen Werte für freie oder verbilligte Unterkunft 
und/oder Verpflegung ändern sich ab dem 01.01.2026. Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales hat in der „Sechzehnten Verordnung zur Änderung der Sozial-
versicherungsentgeltverordnung (SvEV)“ die amtlichen Sachbezugswerte für das 
Jahr 2026 festgelegt. Der Bundesrat hat am 19.12.2025 zugestimmt.  
Alle Werte gelten bundesweit. Die Sachbezugswerte 2026 für Verpflegung sind auch 
bei der Abrechnung von Reisekosten anzuwenden. 
Im Jahr 2026 wird der Sachbezugswert für die verbilligte oder unentgeltliche Ver-
pflegung bundeseinheitlich von 333 Euro auf 345 Euro pro Monat steigen und setzt 
sich wie folgt zusammen: 
· Frühstück: 2,37 Euro kalendertäglich, 71 Euro monatlich  

· Mittagessen: 4,57 Euro kalendertäglich, 137 Euro monatlich 

· Abendessen: 4,57 Euro kalendertäglich, 137 Euro monatlich 

Ab 01.01.2026 wird der Wert für Unterkunft oder Mieten bundeseinheitlich von 282 
Euro auf 285 Euro pro Monat steigen. Kalendertäglich beträgt der Wert ab dem 
01.01.2026 9,50 Euro. Der Wert für die Überlassung einer Unterkunft an den Arbeit-
nehmer kann auch mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabel-
lenwert nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre (§ 2 Abs. 3 SvEV). 
Bei der Belegung einer Unterkunft mit mehreren Beschäftigten sowie für Jugendliche 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Auszubildende gelten andere Werte. 
Diese ergeben sich aus § 2 Abs. 3 der Sozialversicherungsentgeltverordnung. 
Die Sachbezugswerte 2026 sind bereits ab dem ersten Abrechnungsmonat des Jah-
res 2026 maßgeblich, da die geänderte Sozialversicherungsentgeltverordnung am 
01.01.2026 in Kraft tritt. Die vorgenannten Sachbezugswerte unterliegen sowohl der 
Steuerpflicht als auch der Beitragspflicht in der Sozialversicherung. 
 

Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Pauschalabfindung für den Verzicht auf nacheheliche Ansprüche stellt steuerpflichti-
ge Schenkung dar 

Der Kläger vereinbarte vor der Eheschließung mit seiner späteren Ehefrau in einem 
notariell beurkundeten Ehevertrag den Ausschluss des Zugewinnausgleichs, des 
Versorgungsausgleichs sowie wechselseitigen Verzicht auf nachehelichen Unterhalt 
und Hausratsteilung. Er verpflichtete sich in dem Vertrag, seiner Ehefrau für die Ver-
einbarungen zum Güterstand 1 Mio. Euro, für den Verzicht auf nachehelichen Unter-
halt 4,5 Mio. Euro und für die Hausratsteilung 500.000 Euro zu zahlen. Hierfür ver-
pflichtete sich der Kläger, innerhalb von zwölf Monaten nach Eheschließung seiner 
Frau ein Hausgrundstück im Wert von mindestens 6 Mio. Euro zu übertragen. Nach 
der Eheschließung übertrug der Kläger wie vereinbart das Hausgrundstück auf seine 
Ehefrau. Das Finanzamt setzte für die Übertragung des Grundstücks Schenkung-
steuer fest. Dagegen wehrte sich der Kläger. Die Grundstücksübertragung betrachte-
te er als angemessene Gegenleistung für den ehevertraglichen Verzicht. Eine Sicht-
weise, die sowohl das Finanzgericht Hamburg als auch nun der Bundesfinanzhof 
nicht teilten. 
Die Richter des Bundesfinanzhofes stellten klar, dass der Verzicht keine rechtlich 
relevante Gegenleistung im Sinne des Schenkungsteuerrechts darstellt (Az. II R 
48/21). Solche Ansprüche - wie Zugewinnausgleich oder sonstige nacheheliche An-



 
sprüche (wie z. B. der Anspruch auf nachehelichen Unterhalt) - würden erst im Zeit-
punkt der Beendigung der Ehe durch Scheidung entstehen und seien vorab weder 
sicher noch bezifferbar. Da vorliegend der Kläger das Grundstück ohne einklagbare 
Gegenleistung übertrug, liege eine freigebige Zuwendung nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 
ErbStG vor. 


